
Jahrgang 18 Mittwoch, den 13. Januar 2010 Nummer 02

Amtsblatt des 

Landkreises 

Sömmerda

Fotos 1 & 3: H. Breternitz; Fotos 2 & 4: A. Gallerach 



Amtsblatt  Landkreis Sömmerda  Nr. 02  /  13.01.2010  Seite 2

Inhaltsverzeichnis

Redaktion: Pressestelle des Landratsamtes Sömmerda
Tel.: 03634/ 354-219 o. 220

Fax: 03634/ 62 30 82 
E-Mail: pressestelle@LRA-soemmerda.de

Adresse und Telefonnummern 
des Landratsamtes Sömmerda

Landratsamt Sömmerda 

Postanschrift:    Adresse:
Landratsamt Sömmerda   Landratsamt Sömmerda
Postfach 12 15   Bahnhofstraße 9
99601 Sömmerda    99610 Sömmerda
Tel. 03634/354- 0   Fax: 354-394
Internet: www.landkreis-soemmerda.de
E-mail: pressestelle@lra-soemmerda.de

Öffnungszeiten:
Montag:   8.00 - 11.30 Uhr 
Dienstag:   8.00 - 11.30 Uhr und  14.00 - 18.00 Uhr
Mittwoch: geschlossen
Donnerstag: 8.00 - 11.30 Uhr 
  Straßenverkehrsamt  14.00 - 17.00 Uhr
Freitag:   8.00 - 11.30 Uhr

Bereich Landrat

Büro des Landrates    03634/354-200
Leiter des Büros/Rechtsamt     03634/354-634
Pressestelle                  03634/354-219/220
Kommunalaufsicht    03634/354-661
Rechnungsprüfungsamt   03634/354-211
Gleichstellungsbeauftragte   03634/354-306

Abteilung 1 Zentralabteilung    
Abteilungsleiter    03634/354-307
Hauptamt    03634/354-307
Kreistagsbüro     03634/354-242
Kreisarchiv    03634/354-852
Kreiskasse    03634/354-317
Kämmerei    03634/354-320
Veterinär- und Lebensmittelüberwachung 03634/354-533
IT/ Kommunikation    03634/354-322

Abteilung 2 Kommunale Angelegenheiten   
Abteilungsleiter    03634/354-201
Vereine/Wirtschaft    03634/354-400
Schulverwaltung     03634/354-417
Bau- und Gebäudemanagement  03634/354-642
Hochbau     03634/354-646
Amt für Abfallwirtschaft   03634/354-201
Untere Abfallbehörde   03634/354-347
Volkshochschule    03634/612640

Abteilung 3 – Ordnungs- und Personalverwaltung   
Abteilungsleiterin    03634/354-271
Personal- und Organisationsamt  03634/354-271
Ordnungsamt    03634/354-350
Ausländerbehörde    03634/354-335
Brand- und Katastrophenschutz  03634/688811
Bußgeldangelegenheiten   03634/354-360
Gewerbeamt    03634/354-339
Straßenverkehrsamt   03634/354-701
Fahrerlaubnisbehörde   03634/354-719

Abteilung 4 -  Sozialwesen
Abteilungsleiterin    03634/354-133
Sozialamt     03634/354-784
Jugendamt    03634/354-133

Abteilung 5 - Bau und Umwelt     
Abteilungsleiter    03634/354-675
Bauaufsicht Regionalplanung, Denkmalpflege 03634/354-638
Wohnungsbauförderung   03634/354-608
Untere Wasserbehörde   03634/354-648
Umweltamt    03634/354-675

Abteilung 6 – Gesundheitswesen
Abteilungsleiterin    03634/354-781
Gesundheitsamt    03634/354-782
Sozialmedizinischer Dienst   03634/354-787 
Sozialpsychiatrischer Dienst   03634/354-384

Ausschreibung der Stadt Sömmerda  3
Beschlüsse AZV „Scherkondetal“   4
Niederschrift Kreistag am 28. Oktober 2009 5
Ausschuss Soziales, Gesundheit und Frauenangel. 8

Der Landrat informiert
Änderung bei Händlerkennzeichen  8
Bürgerberatung     8
Aktuelles aus dem Jugendamt   9
Das Abfallwirtschaftsamt informiert  9
VHS – aktuell      9

Nichtamtlicher Teil

Jubilare
Diamantene Hochzeit in Andisleben  12
Seite an Seite     12
Die zweitälteste Dame im Ort   12
Diamantene Hochzeit von Ruth & Helmuth Weiland 12

Aus dem Landkreis
Sternsinger waren wieder unterwegs im Kreis 13

Aus Kindergarten und Schule
Viel Applaus für Schneewittchen & die 7 Zwerge 13
Projekttage an der Einsteinregelschule  13
Western-Weihnacht    14

Wirtschaft und Umwelt
Existenzgründerseminare 2010   14
Sprechtage für Existenzgründer   15

Vereine und Verbände
Oma, was hast Du als Kind erlebt?   15

Veranstaltungshinweise
Konzertankündigung    15
Theater im Paket     15
Netzwerk Regenbogen/Sömmerdaer Tafel  16
Erste Thüringer Ludothek Sömmerda  16
Thüringer Arbeitsloseninitiative  informiert  16
SFZ – Januar 2010     17

Impressum     17

Redaktionsschluss des Amtsblattes Nr. 04
(Erscheinungstag 27. Januar 2010) 

ist am Mittwoch, 20. Januar 2010, 10.00 Uhr !!!
Bitte beachten Sie, dass nur Beiträge in digitaler Form berücksichtigt 

werden können, d.h. Texte als *.doc und Bilder als *.jpg!

Amtlicher Teil



Amtsblatt  Landkreis Sömmerda  Nr. 02  /  13.01.2010  Seite �

Straße Ortslage Zeitraum Behinderung Grund Umleitung

B 85 außerhalb der Ort-
schaft, Kreuzung B 85/
L1 058 (Hauenthal) in 
Richtung Weimar

10.03.08-31.12.10 Ampelregelung 
(auf Anforderung)

Baustellenausfahrt 
(Neubau ICE-Trasse)

keine

B 85 außerhalb der Ort-
schaft, Kreuzung B 85/
L1 058 (Hauenthal) 

25.01.10-30.04.11 Verkehrsführung 
geändert (Ampelre-
gelung an 2 Bau-
stellenausfahrten)

Umbau der Kreuzung 
„Hauenthal“ zum Kreis-
verkehr im Zuge des Neu-
baus der ICE-Trasse

keine

*Änderungen auf  Grund von kurzfristig notwendigen Verkehrssicherungsmaßnahmen nach Redaktionsschluss sind jederzeit möglich.

Notwendige Reparatur- und Unterhaltungsarbeiten führen kurzzeitig zu Verkehrsraumeinschränkungen und werden örtlich abgesichert!

Über die aktuellen Straßensperrungen können Sie sich auch im Internet unter www.landkreis-soemmerda.de informieren.

Straßensperrungen und Verkehrsbeschränkungen im Landkreis Sömmerda, Stand 06.01.2010*

neu!

Anforderung schriftlich, per Fax oder Mail, um Voranmeldung 
bis 1 Tag vor Abholung wird gebeten:
Ausgabe Los 30 – Demontage Elektro ab 12.01.10 bei Ingenieur-
Planung Laabs, Eduard-Rosenthal-Straße 30 g,
99423 Weimar, (Tel. 03643. 59 8 36, Fax. 03643. 49 20 4 98)

Ausgabe Los 31 – Demontage HLS ab 12.01.10 bei air-consult, 
Schenkstraße 7, 07749 Jena, (Tel. 03641. 35 41 50, Fax. 03641. 35 
41 79)

j) Kostenbeitrag f. d. Verdingungsunterlagen
Los 30 - Elt: 8,00   (LV + Diskette m. GAEB.83-Datei auf Anforde-
rung) incl. Postversand, Überweisung an:
Ingenieurplanung Laabs auf Konto-Nr. 1000 332922, BLZ 820 
510 00 bei der Sparkasse Mittelthüringen
Los 31 - HLS: 8,00   (LV + Diskette m. GAEB.83-Datei auf Anfor-
derung) incl. Postversand, Überweisung an:
air-consult auf Konto-Nr. 326 501 166, BLZ 830 200 87 bei der 
HypoVereinsbank Jena

Allgemein: Die Beträge werden nicht rückerstattet. Die Ver-
gabeunterlagen können nur versandt werden, wenn der ent-
sprechende Betrag unter Angabe des Absenders, des Bau-
vorhabens und der Losnummer auf dem oben angegebenen
Konto eingegangen ist. 
Barzahlung bei Abholung ist gegen Quittung möglich. Um 
Bearbeitung des Angebotes in elektronischer Form (Rückgabe 
im Format GEAB.84) neben der Papierform wird gebeten.

k) Ende der Angebotsfrist: 	
bis zur Angebotseröffnung --> siehe o)

l) Angebote sind einzureichen an: 
Postadresse: 	 Stadtverwaltung Sömmerda,
		  Markt 3/4, 99610 Sömmerda
Abgabe: 	 Bau- und Umweltamt Sömmerda, 
		  Marktstraße 2, 99610 Sömmerda

m) Sprache: 	 deutsch

n) Bei der Eröffnung der Angebote dürfen anwesend sein: 
Bieter und ihre Bevollmächtigten

o) Angebotseröffnung: 	 28.01.2010, 10:00 Uhr
			   Bau- und Umweltamt Sömmerda, 		
			   Marktstraße 2, Raum 0.10, 
			   9610 Sömmerda

q) Zahlungsbedingungen: 
nach VOB bzw. Verdingungsunterlagen

r) Rechtsform von Bietergemeinschaften: 
Gesamtschuldnerisch haftend mit bevollmächtigtem 
Vertreter

Amtlicher Teil

Ausschreibung der Stadt Sömmerda

Wohngebietszentrum Salzmannstraße mit 
Kindertageseinrichtung „Frohsinn“

a) Auftraggeber: 		 Stadtverwaltung Sömmerda, 
			   Marktplatz 3/4, 99610 Sömmerda
			   Tel.: 03634/350365, Fax 03634/350368

b) Vergabeverfahren: 	 Öffentliche Ausschreibung nach 		
			   VOB/A Nr. 47/2009

c) Art des Auftrages: 	 Demontagen und Entsorgung 
			   Elt / HLS

d) Ort der Ausführung: 	 99610 Sömmerda, 
			   Basedowstraße 25-27, 
			   Flurstück 216/35

e) Art und Umfang der Leistungen:
Los 30 – Demontage und Entsorgung Elt

Kabel und Leitungen ca. 2000 lfd. m
Leitungsträger ca. 200 lfd. m
Elektroverteiler ca. 8 Stck.
Installationsgeräte ca. 225 Stck.
Leuchten ca. 220 Stck.
Baustromverteilung besteh. aus Wandlerzählung
Hauptverteilung
Krananschluss
Arbeitszonenverteiler ca. 7Stck.
Kabel und Leitungen
Beleuchtung der Hauptwege

Los 31 – Demontage und Entsorgung HLS
Platten- und Gussheizkörper ca. 150 Stck.
Heizungsrohr incl. Isolierung ca. 2000 lfd. m
Sanitärobjekte ca. 120
Trinkwasserrohr incl. Isolierung ca. 1500 lfd. m
Abwasserrohr incl. Isolierung ca. 800 lfd. m
Abluftventilatoren ca. 20 Stck.
Lüftungsgitter ca. 20 Stck.
Wickelfalzrohr bis DN 250 ca. 100 lfd. m
Lüftungskanal ca. 50 m²

f) Aufteilung in Lose: 			   nein

g) Erbringung von Planungsleistungen: 	 nein

h) Ausführungszeitraum: 			  ca. 12. - 15.KW 2010

i) Anforderung der Verdingungsunterlagen 
(Versand / Abholung)

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Der Satzung zur Erhebung von Gebühren für die Straßenent-
wässerung des Abwasserzweckverbandes Scherkondetal lt. 
Anlage wird zugestimmt.

II.
Abstimmungsvermerk:	
gesetzliche Anzahl der Verbandsräte	 11
davon anwesend				   11
Ja-Stimmen				    11
Nein-Stimmen				    0
Enthaltungen				    0

Beschluss-Nr. 23/2009 der Verbandsversammlung des AZV 
Scherkondetal vom 30.11.2009 – nichtöffentlicher Teil

Auf der Grundlage von § 30 des Gesetzes über kommunale 
Gemeinschaftsarbeit (KGG) vom 11. Juni 1992 beschließt die 
Verbandsversammlung in ihrer Sitzung am 30.11.2009:

I.
Beschluss über die Aufnahme eines Kredites zur Finanzierung 
der Baumaßnahmen und Ablösung von Kanalbauabschnitten 
aus fremder Trägerschaft

Sach- und Rechtslage:
Im Rahmen der Genehmigung der Haushaltssatzung für das 
Jahr 2009 wurde dem Abwasserzweckverband ein Kreditrah-
men von 85.000,00 EUR genehmigt.

Beschluss:
Die Verbandsversammlung beschließt: Der Verbandsaus-
schuss wird ermächtigt, nach Einholung von mindestens drei 
Angeboten zur Finanzierung der Baumaßnahmen 2009 und 
Ablösung von Teilortskanalisation einen Kredit in Höhe von 
85.000,00 EUR vertraglich zu vergeben.
Festlegung der Verbandsversammlung: Laufzeit 20 Jahre, 10 
Jahre Zinsbindung.

II.
Abstimmungsvermerk:	
gesetzliche Anzahl der Verbandsräte	 11
davon anwesend				   11
Ja-Stimmen				    11
Nein-Stimmen				    0
Enthaltungen				    0

Beschluss-Nr. 24/2009 der Verbandsversammlung des AZV 
Scherkondetal vom 30.11.2009 – nichtöffentlicher Teil

Auf der Grundlage von § 30 des Gesetzes über kommunale 
Gemeinschaftsarbeit (KGG) vom 11. Juni 1992 beschließt die 
Verbandsversammlung in ihrer Sitzung am 30.11.2009:

I.
Beschluss über eine außerplanmäßige Ausgabe für die Erneu-
erung von zwei Schneiradpumpen in der Kläranlage Brauhaus-
weg, Sprötau

Sachlage:
Durch den Ausfall der Scheidradpumpen im KW Brauhausweg 
wird ein sofortiger Austausch der defekten Pumpen erforder-
lich. Der Kostenvoranschlag beläuft sich auf 4.224,50 EUR.

Beschluss:
Die Verbandsversammlung beschließt, der außerplanmäßigen 
Ausgabe für die Erneuerung von zwei Schneiradpumpen in 
der Kläranlage Brauhausweg, Sprötau mit Kosten in Höhe von 
4.224,50 EUR wird zugestimmt.

II.
Abstimmungsvermerk:	
gesetzliche Anzahl der Verbandsräte	 11
davon anwesend				   11
Ja-Stimmen				    11
Nein-Stimmen				    0
Enthaltungen				    0

s) Geforderte Eignungsnachweise: 
Nachweise entsprechend VOB/A §8 Nr. 3 a-f sind bei der An-
gebotsabgabe beizufügen,insbesondere prüfbare Referenzen 
ggf. Sachkundenachweise sowie Nachweise der Leistungs-
fähigkeit. Arbeitsgemeinschaften sind nur zulässig, wenn alle 
ihre Teilnehmer die Voraussetzungen erfüllen.

t) Ablauf der Zuschlags- und Bindefrist: 
Die Bindefrist beginnt mit dem 28.01.2009 und endet nach 31 
Kalendertagen.

u) Änderungsvorschläge und Nebenangebote werden nicht 
zugelassen, wenn sie nicht mit den technischen, gestalterisch-
enoder wirtschaftlichen Zielen der Planung übereinstimmen.

v) Sonstige Angaben: 
Der Zuschlag wird auf das Angebot erteilt, das unter Berück-
sichtigung aller technischen und wirtschaftlichen Gesicht-
spunkte als das annehmbarste er scheint (§ 25 VOB / A).

w) Nachprüfstelle: 
Landratsamt Sömmerda, Kommunalaufsicht

Rosenstiel
Amtsleiter

Beschlüsse der Verbandsversammlung 		
des AZV „Scherkondetal“

Beschluss-Nr. 19/2009 der Verbandsversammlung des 
AZV Scherkondetal vom 30.11.2009 – öffentlicher Teil

Auf der Grundlage von § 30 des Gesetzes über kommunale 
Gemeinschaftsarbeit (KGG) vom 11. Juni 1992 beschließt die 
Verbandsversammlung in ihrer Sitzung am 30.11.2009:

I.
Beschluss über die Niederschrift vom 30.09.2009

II.
Die Verbandsversammlung beschließt: Der Niederschrift der 
Sitzung vom 30.09.2009 laut Anlage wird zugestimmt.

Abstimmungsvermerk:	
gesetzliche Anzahl der Verbandsräte	 11
davon anwesend				   11
Ja-Stimmen				    11
Nein-Stimmen				    0
Enthaltungen				    0

		
Beschluss-Nr. 22/2009 der Verbandsversammlung des 
AZV Scherkondetal vom 30.11.2009 – öffentlicher Teil

Auf der Grundlage von § 30 des Gesetzes über kommunale 
Gemeinschaftsarbeit (KGG) vom 11. Juni 1992 beschließt die 
Verbandsversammlung in ihrer Sitzung am 30.11.2009:

I.
Beschluss über die Satzung zur Erhebung von Gebühren 
für die Straßenentwässerung des Abwasserzweckverbandes 
Scherkondetal

Sach- und Rechtslage:
Für den Aufwand der Kosten der Straßenentwässerung werden 
nach derzeitiger Rechtssprechung 10 % des Gesamtaufwandes 
veranschlagt, den die Zweckverbände bei der Kostenermitt-
lung für den Betrieb und Verwaltung aller Abwasseranlagen 
haben.

In der Vergangenheit wurde von den Mitgliedsgemeinden kei-
ne gesonderte Straßenentwässerungsgebühr erhoben.
Mit Beginn des Kalkulationszeitraumes 2010-2013 am 01.01.2010 
ist die Erhebung von Gebühren für die Straßenentwässerung 
vorgesehen.

Die Verbandsversammlung beschließt: 
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	 Sachkundige Bürger		  Stellvertreter
SPD	 Maik Eßer			   Siegfried Habeck

Fachausschuss Soziales, Gesundheit und Frauenangelegen-
heiten

	 Sachkundige Bürger		  Stellvertreter
SPD	 Heike Hopfe-Arnold		  Gudrun Schellrodt

Fachausschuss Wirtschaft und Verkehr, Umwelt und Land-
wirtschaft

	 Sachkundige Bürger		  Stellvertreter
SPD	 Detlef Schneider			  Frank Heilmann

Finanzielle Auswirkungen:	 Keine.

Abstimmungsergebnis:
Ja-Stimmen		  40 
Nein-Stimmen		  0 
Enthaltungen		  0 

03.
Fortschreibung der Schulnetzplanung des Landkreises 

Sömmerda; hier: Änderung der Schulbezirke der 
Grundschulen Guthmannshausen und Vogelsberg

Beschluss: 
Der Landkreis Sömmerda beschließt:

1. Die Verringerung des Schulbezirkes der Staatlichen Gr-
undschule Guthmannshausen, Nermsdorfer Straße 73, 99628 
Guthmannshausen, zum 31. Juli 2010 um die Orte Großneu-
hausen und Kleinneuhausen.
Die Schüler der Klassenstufen 2 – 4 verbleiben am Standort 
Guthmannshausen.

2. Die Erweiterung des Schulbezirkes der Staatlichen Grund-
schule Vogelsberg, Sprötauer Straße 10, 99610 Vogelsberg, 
zum 1. August 2010 um die Orte Großneuhausen und Klein-
neuhausen, beginnend ab dem Schuljahr 2010/2011 mit der 
ersten Klasse aufsteigend.

Finanzielle Auswirkungen:
Erweiterung des ÖPNV-Angebotes zwischen Großneu-
hausen und Vogelsberg 
Einsparung der Baukosten für Erweiterung der Grund-
schule Guthmannshausen

Abstimmungsergebnis:
Ja-Stimmen		  40 
Nein-Stimmen		  0 
Enthaltungen		  0 

04.
Beratung der Nachtragshaushaltssatzung des 

Landkreises Sömmerda für das Jahr 2009

Diskussionsgrundlage ist der am 16. September 2009 einge-
brachte Entwurf der Nachtragshaushaltssatzung 2009 für den 
Landkreis Sömmerda.
Der Entwurf wurde in allen Fachausschüssen und im Kreisau-
sschuss vorberaten.

Den Kreistagsmitgliedern liegt eine Änderung des Vermögen-
shaushaltes gegenüber dem vorliegenden Entwurf der Nach-
tragshaushaltssatzung 2009 vor.

Alle Fraktionen haben Gelegenheit, Stellungnahmen zum Ent-
wurf der Nachtragshaushaltssatzung 2009 zu geben. 
Die Redebeiträge liegen der Niederschrift als Anlage 1 bei.

•

•

Beschluss-Nr. 25/2009 der Verbandsversammlung des AZV 
Scherkondetal vom 30.11.2009 – nichtöffentlicher Teil

Auf der Grundlage von § 30 des Gesetzes über kommunale 
Gemeinschaftsarbeit (KGG) vom 11. Juni 1992 beschließt die 
Verbandsversammlung in ihrer Sitzung am 30.11.2009:

I.
Beschluss über eine überplanmäßige Ausgabe für den Er-
werb von Software AGRUB zur Abrechnung der Fäkalschlam-
mentsorgung

Sachlage:
Nach Ausschreibung der Fäkalschlammentsorgung für die Jah-
re 2010 und 2011 muss mit Wirkung vom 01.01.2010 die Abrech-
nung der Fäkalschlammentsorgung durch die Geschäftsstelle 
des AZV Scherkondetal durchgeführt werden. Dazu muss die 
notwendige Software zur Verfügung stehen.
Entsprechend dem Angebot der Firma Orgasoft Weimar be-
trägt der einmalige Kaufpreis 1.300,00 EUR netto und Einrich-
tung und Einweisung vor Ort 690,00 EUR netto.

Kaufpreis	 1.300,00 EUR
Einrichtung	 690,00 EUR
MwSt.		  378,10 EUR
gesamt:		  2.368,10 EUR

In den Folgejahren werden monatlich 26,00 EUR netto Sup-
portpauschale fällig, d. h. 371,28 EUR/Jahr brutto.

Beschluss:
Die Verbandsversammlung beschließt: Dem Erwerb der Soft-
ware AGRUB zum Preis von 2.368,10 EUR wird zugestimmt.

II.
Abstimmungsvermerk:	
gesetzliche Anzahl der Verbandsräte	 11
davon anwesend				   11
Ja-Stimmen				    11
Nein-Stimmen				    0
Enthaltungen				    0

Vogelsberg, 30. November 2009

J. Schmidt				    Siegel
Vorsitzender des AZV

Niederschrift über die Sitzung des Kreistages 
am 28. Oktober 2009

(genehmigt in der Sitzung am 16. Dezember 2009)

01.
Genehmigung der Niederschrift über die 

öffentliche Sitzung vom 16. September 2009

Die Niederschrift über die öffentliche Sitzung des Kreistages 
vom 16. September 2009 wird wie folgt genehmigt.

Abstimmungsergebnis:
Ja-Stimmen		  37 
Nein-Stimmen		  0 
Enthaltungen		  3 

02.
Besetzung der Ausschüsse;

Bestellung von Sachkundigen Bürgern (A- und B-
Mitglieder) in die beratenden Ausschüsse

Beschluss: 
Der Kreistag bestellt folgende Sachkundige Bürger und Stell-
vertreter in die beratenden Ausschüsse des Kreistages:

Fachausschuss Schulen, Kultur und Sport
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Abstimmungsergebnis:
Ja-Stimmen		  15
Nein-Stimmen		  19
Enthaltungen		  5

07.
Anfragen und Mitteilungen in öffentlicher Sitzung

Herr Hauboldt (DIE LINKE.) fragt bezüglich der ÖPNV-Gesell-
schaft an, ob es Diskrepanzen zwischen dem Beschluss und 
dem Vollzug hinsichtlich der Kaufabsichten von der Sömmer-
da Omnibusgesellschaft gibt. 

Landrat Dohndorf teilt dazu mit, dass es zur Zeit Umset-
zungsprobleme gibt, aber noch nicht in öffentlicher Sitzung 
darüber gesprochen werden kann.
								      
Anlage

Redebeitrag zum Nachtragshaushalt 2009 der SPD-Fraktion, 
Herr Hopfe:
Herr Vorsitzender, meine Damen und Herren, der Nachtrag-
shaushalt 2009 dokumentiert sowohl im Verwaltungs- als auch 
im Vermögenshaushalt eine Steigerung des Einnahme- und 
Ausgabevolumens. Wir haben im Verwaltungshaushalt eine 
Steigerung des Volumens um 3,5 %. Der Landrat hat es in 
seiner Einbringungsrede sehr deutlich dargestellt, dass das im 
Wesentlichen auf einen weiteren erheblichen Anstieg der Auf-
wendungen für soziale Leistungen im weiteren Sinne zurück-
zuführen ist, insbesondere für Kosten der Unterkunft um 1,35 
Millionen bei einer Nettomehrbelastung des Landkreises um 
ca. 210 T . Das ist ein Faktor, den wir als Kreispolitiker nur sehr, 
sehr eingeschränkt, wenn überhaupt beeinflussen können, 
gleichwohl ist er natürlich zu beachten, weil er ja dokumen-
tiert, dass die soziale Lage in unserem Landkreis nach wie vor 
unverändert brisant ist. Ansonsten würden sich solche Kosten 
nicht erklären lassen. 

Ein weiterer Punkt, der im Rahmen des Verwaltungshaush-
altes auffällt, ist die Tatsache, dass die Landespauschale für 
Kosten von Personal kommunaler Horte, also Grundschul-
horte, in Hđhe von 255 T  zurėck gezahlt werden musste, weil 
die tatsächlichen Kosten entsprechend niedriger waren. Das 
ist darauf zurückzuführen, dass man in der Anfangszeit nicht 
genügend Hortpersonal hatte, um den Personalschlüssel, den 
das Land bei der Berechnung der Pauschale zugrunde gelegt 
hat, zu erfüllen. Wie mir gesagt worden ist, ist dieses Manko 
mittlerweile beseitigt, so dass wir also mit dem Personalschlüs-
sel Horte betreiben, wie es vom Land vorausgesetzt wird. Das 
ist dann eine sehr positive Nachricht an dieser Stelle. 

Positiv im Verwaltungshaushalt sind auch einige anderen Sa-
chen, ich möchte auch mal kleinere Beträge nennen, so zum 
Beispiel, dass der Eigenanteil für die Bestandsaktualisierung 
der Bibliotheken um 7500   erhđht worden ist oder dass die 
Kosten für Fachliteratur zur Unterstützung der Arbeit der Kre-
isverwaltung um 10 T  erhđht worden sind. Das sind positive 
Signale. Wer liest, bildet sich weiter. Wer sich weiterbildet, 
kann im allgemeinen Wettbewerb besser mithalten. 

Beim Vermögenshaushalt haben wir eine Steigerung um 
fast 27 %. Das ist im Wesentlichen zurückzuführen auf die 
Maßnahmen des Konjunkturpaketes II. Der Bund hat ja hier 
bekanntlich Zuschėsse von 1,65 Millionen   geleistet. Diese 
Zuschüsse gingen vorrangig zugunsten der Schulen und das 
hat bewirkt, dass der Anteil an den Ausgaben des Vermögen-
shaushaltes zugunsten der Schulen, der ohnehin schon im 
Haushalt recht beachtlich war, noch einmal gesteigert werden 
konnte. Über 48 % der Ausgaben des Vermögenshaushaltes 
werden für Maßnahmen der Beschaffung für und des Baus von 
Schulen verwendet. Das ist eine Tatsache, die wir als außeror-
dentlich positiv empfinden. Positiv ist unbestreitbar auch, dass 
bei allen Schwierigkeiten in der Finanzierung die Hebesätze 
für die Kreisumlage und Schulumlage unverändert geblieben 

Unter Berücksichtigung der Änderung der Verwaltung ergeht 
folgender Beschluss: 
Der Kreistag beschließt die Nachtragshaushaltssatzung 2009 
für den Landkreis Sömmerda, entsprechend dem vorliegen-
den Entwurf, einschließlich der vorgetragenen Änderung im 
Unterabschnitt 72000 des Vermögenshaushaltes.

Finanzielle Auswirkungen:
Die Nachtragshaushaltssatzung ergänzt die geltende Haush-
altssatzung. Zusammen bilden sie die Grundlage für die Haus-
haltswirtschaft des Landkreises.

Abstimmungsergebnis:
Ja-Stimmen		  26 
Nein-Stimmen		  10 
Enthaltungen		  4 

05.
Haushaltssatzung des Landkreises Sömmerda 

für das Jahr 2010

Die Einbringungsrede des Landrates ist der Originalnieder-
schrift als Anlage 2 beigefügt. Des Weiteren wird den Frak-
tionen jeweils eine Kopie der Einbringungsrede zugeleitet.

Die Haushaltssatzung 2010 wird in den kommenden Fachauss-
chusssitzungen vorberaten. Die Verabschiedung ist für den 16. 
Dezember 2009 vorgesehen.

06.
Antrag der Fraktion DIE LINKE. im Kreistag Sömmerda

Änderung der Richtlinie des Landkreises Sömmerda über 
die Benutzung seiner Schulsportstätten für außerschulische 
Zwecke.
Änderung des § 3 Benutzungszeiten mit dem Ziel einer Verkür-
zung der Schließzeiten von Turnhallen im Landkreis während 
der Sommerferien sowie zum Jahreswechsel zu erreichen

Beschluss: Änderung der Richtlinie des Landkreises Söm-
merda über die Benutzung seiner Schulsportstätten für außer-
schulische Zwecke im § 3 Absatz 4 und 5

§ 3 Benutzungszeiten
4. In den Ferien können die Sportstätten gleichfalls genutzt 
werden. In den Sommerferien gilt die Beschränkung, die 
Sportstätten erst nach der zweiten Woche zu nutzen. Die Be-
nutzbarkeit setzt voraus, dass unter anderem
a) die Grundreinigung nicht beeinträchtigt ist,
b) keine dringenden Reparaturarbeiten anstehen und
c) eine ordnungsgemäße Aufsicht gewährleistet ist.
Absatz 2) Satz 2 gilt entsprechend

5. Im Zeitraum vom 24.12. bis 01.01. werden Öffnungsverein-
barungen mit den jeweiligen örtlichen Sportabteilungen ver-
einbart, damit eine Nutzung der Sportstätten auch über die 
Feiertage zum Jahreswechsel gewährleistet werden kann. Der 
Wettkampfbetrieb kann weiterhin im Zeitraum vom 27.12. bis 
einschließlich 30.12. stattfinden.

Begründung:
Die Abteilungen Tischtennis im Kreisgebiet stehen im Spielb-
etrieb von der Kreisliga bis zur Thüringenliga und sind damit 
auf eine ganzjährige Nutzung der Turnhallen angewiesen. Die 
Schließung von ca. 6 Wochen in den Sommerferien sowie zum 
Jahreswechsel unterbrechen den Trainingsrhythmus und füh-
ren dazu, dass das Training zum Beispiel in der städtischen 
Sporthalle in Leubingen von vielen Spielern aus Weißensee, 
Kölleda und Sömmerda genutzt wird. 
Für Schüler und Jugendliche ist das fahrtechnisch nicht 
möglich. 
Um eine Verbesserung der oben geschilderten Sachlage zu er-
reichen, ist eine Novellierung der Richtlinie zur Nutzung der 
Sportstätten erforderlich.
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sacht durch eine verfehlte CDU-Landespolitik in Bezug auf 
Mindestlöhne in Thüringen, will ich deutlich die Faktoren 
benennen, welche Ursachen dieser sozial dramatischen Ent-
wicklung sind.

Eine Mehrbelastung, die dem Steuerzahler 1,35 Millionen Euro 
mehr kostet und den Landkreis mit 209.200 Euro belastet.

Insgesamt wird im Nachtragshaushalt ein Zuschussbedarf von 
8,95 Millionen Euro ausgewiesen.

Damit bestätigen sich meine Aussagen und Prognosen, die ich 
bereits Ende 2008 getroffen habe.

Herr Landrat, meine Damen und Herren, im Haushaltsplan wird 
uns die graue Realität vor Augen gehalten, Gestaltungsspiel-
räume und politische Visionen im Rahmen der kommunalen 
Selbstverwaltung sind Fehlanzeige.

Besorgniserregend ist die weitere Entwicklung der Einwohner-
zahlen im Landkreis. Zum 31.12.2008 wurden 74.359 Einwoh-
nerinnen und Einwohner gezählt, erneut 900 Menschen weni-
ger als im Vergleich zum Vorjahr. 

Ich muss kein Prophet sein um festzustellen, dass auch mit 
Bestandsaufnahme 31.12.2009 eine ähnliche Tendenz zu ver-
zeichnen sein wird.

Durch die momentane Berechnung des KFA wird dies weitere 
enorme Einschnitte bei den Finanzzuweisungen des Landes 
mit sich bringen.

Der Abbau des Schuldenstandes, der 2008 durch den Landrat 
ausgerufen wurde, gerät ins stocken.

Mit einem ausgewiesenen Schuldenstand in Höhe von rd. 37,2 
Millionen Euro und einer Pro- Kopf-Verschuldung von rd. 500 
Euro ist in den finanziell fetten Jahren im Landkreis unter Ihrer 
Regie, Herr Landrat nicht der große Wurf gelungen.

Allein die Ansage, eventuell noch in diesem Jahr eine Neu-
verschuldung in Höhe von 1,2 Millionen Euro in Anspruch 
nehmen zu müssen, lässt den Gesamtschuldenbetrag auf 38,4 
Millionen Euro anwachsen.

Dabei mit dem Finger auf die Bundesregierung zu zeigen nun 
sein eigenes Finanzgebaren als vorbildlich darzustellen, war 
zumindest für uns ein schwaches Argument.

Bei der Ansage, dass Thüringen ein Haushaltsloch – so konnte 
es ja jeder letzte Woche vernehmen, von 1 Milliarde Euro 
ausweist, müssten Sie jetzt schon mit der Faust auf den Tisch 
schlagen.

Die Forderungen, die Sie finanzieller Natur an die neue Lan-
desregierung gerichtet haben, können wir gern unterstützen, 
wohl wissend, dass das politische Pendel, als Sie Ihren Forde-
rungskatalog aufgeschrieben haben, damals noch nach links 
ausschlug.
Ich denke, Sie müssen und sollten dringend in Ihrem eigenen 
politischen Spektrum innerhalb der CDU für eine tatsächliche 
realistische Bedarfsermittlung der Finanzen innerhalb des KFA 
streiten.

Sie selbst rechnen mit erheblichen Einschnitten für den Land-
kreis durch die Neuordnung des Kommunalen Finanzausglei-
chs und haben außerdem noch ab 2011 die Einbrüche bei den 
gemeindlichen Steuern zu kompensieren.

Betrachtet man den Fakt, dass auch mit der Korrektur im Nach-
tragshaushalt des Landkreises die Mindestrücklage - nicht wie 
gesetzlich vorgeschrieben 1,5 Millionen Euro – sondern mit 
660 T  ausgewiesen deutlich unterschritten wird, so ist dies 
doch schon ein Offenbarungseid.

Meine Damen und Herren, Herr Landrat,

da die neue Landesregierung bereits jetzt das Thema Gebietsre-
form zum Unwort des Jahres erklärt hat und ich nicht erwarte, 

sind. Das ist ja immer eine Versuchung, wenn Finanzen knapp 
werden, sich bei anderen Taschen zu bedienen, also in unser-
em Fall den Griff in die Taschen der Kommunen zu nehmen, 
das ist hier nicht erfolgt. Dieser Versuchung ist man hier nicht 
erlegen, auch hierfür unser Lob. 

Was sicherlich Anlass zur Sorge gibt, ist die Tatsache, dass man 
andererseits 840 T  zusÿtzlich aus der allgemeinen Rėcklage 
entnommen hat mit der Folge, dass die Mindestrücklage, die 
nach dem Gesetz bei etwa 1,5 Millionen   liegt, noch nicht ein-
mal zur Hälfte dargestellt werden kann. Der Erfüllungsstand 
ist hier gerade mal 44 %. Also das ist etwas, was Anlass gibt, 
sehr sehr sorgsam auch die Haushaltsplanung 2010 unter die 
Lupe zu nehmen. Wir werden ja nachher den Haushaltsplan 
2010 ausgereicht bekommen, da werden wir darauf zu achten 
haben, dass diese Entwicklung nicht weiter geht. 

Gesamtbewertung unserer Fraktion: Wir sehen ein Haupt-
problem in der Ausplünderung der Rücklage, wir sehen als 
sehr positiv, dass die Kommunen nicht bluten müssen, weil 
die Hebesätze ja unverändert geblieben sind und unser High-
light ist – ich erwähnte es schon – der Investitionsschwerpunkt 
bei den Schulen. Insbesondere aufgrund des letztgenannten 
Punkts kann ich meiner Fraktion guten Gewissens empfehlen, 
die Zustimmung zu diesem Nachtragshaushalt zu erteilen. Wir 
werden diesem Haushalt zustimmen. 

Redebeitrag zum Nachtragshaushalt 2009 der Fraktion DIE LIN-
KE, Herr Hauboldt:
Herr Landrat, meine Damen und Herren Kreistagsmitglieder,

ich möchte die heutige Debatte zum Nachtragshaushalt 2009 
mit folgendem Zitat beginnen:

„Wer A sagt, der muss nicht B sagen. Er kann auch erkennen, 
dass A falsch war.“

Meine Damen und Herren, Herr Hopfe hat ja eine sehr posi-
tive Darstellung des Nachtragshaushaltes hier vorgenommen, 
auch mit ein paar kleinen Wenn und Aber hinsichtlich der 
Rücklagesituation.

Meine Damen und Herren, Herr Hopfe hat ja eine sehr posi-
tive Darstellung des Nachtragshaushaltes hier vorgenommen, 
auch mit ein paar Wenn und Aber hinsichtlich der Rücklagesit-
uation. Ich versuche noch einmal, etwas ausführlicher auch 
mit Blick auf die Rede des Landrates im Zusammenhang mit 
der Einbringung des Nachtragshaushaltes hier vorzunehmen.

Um es noch einmal in Erinnerung zu rufen, die Fraktion DIE 
LINKE hatte Ende 2008, also in der letzten Wahlperiode, dem 
Haushaltsentwurf nicht zugestimmt.

Trotz damaliger Mehreinnahmen auf Grund der vorherigen 
guten Entwicklung der Gewerbesteuereinnahmen bei den 
Städten und Gemeinden, wodurch der Landkreis bei gleichem 
Hebesatz der Kreisumlage rd. 1,8 Millionen Euro zusätzlich er-
hielt, musste der Landrat nun im Nachtragshaushalt ein sehr 
ernüchterndes Fazit ziehen.

Eine Annahme, so haben Sie es Herr Landrat in Ihrer Einbrin-
gungsrede formuliert, habe sich nicht bestätigt, dass eine 
Wohngeldnovelle 2009 die Kosten der Unterkunft positiv bee-
influsst.

Mit der Tatsache, dass Sie den Planansatz für die Kosten der 
Unterkunft von 12 Millionen Euro auf 10,25 Millionen Euro re-
duziert haben, so müssen wir nun konstatieren, dass Sie sich 
zumindest mit dieser Annahme gewaltig verspekuliert haben.

Die Wohngeldempfänger haben sich, allein im letzten Jahr, in 
unserem Landkreis mehr als verdoppelt und dies sind Bürger, 
welche neu in den Bezug dieser Sozialleistungen eingetreten 
sind.

Durch die Finanz- und Wirtschaftskrise, mit dem Verlust des 
Arbeitsplatzes und ich sage es auch sehr deutlich, mit verur-
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dass aus dem Kessel Buntes dieses Koalitionsvertrages auch 
nur ein Farbtupfer rosaroter Politik übrig bleibt, so ist doch 
von Ihnen Herr Landrat, als Chef der Veraltung, zu erwarten, 
welche Planungen für das Personal in Ihrer Verwaltung exist-
ieren.

Im Nachtrag gibt es keine Darstellung zum Personal, jedoch 
hoffe ich auf klare Aussagen im Haushaltsentwurf 2010. Ich 
verweise nur auf die immer größer werdende Schere zwisch-
en Verwaltungsaufwand und Einwohnerrückgang.

Gestatten Sie noch ein paar Anmerkungen zum Konjunktur-
programm.

Ich denke, meine Fraktion DIE LINKE hat ausnahmslos das 
Gesamtpaket des Landkreises mit 5,26 Millionen Euro mitge-
tragen, wohl wissend, dass es äußerst schmerzhaft war selbst 
die 25 % Eigenmittel aufzubringen. Allein 1,07 Millionen Euro 
wurden aus der allgemeinen Rücklage entnommen. Über 
die Dauer der Verfahren bis zur Auftragsvergabe brauche ich 
mich mit Ihnen nicht zu streiten. Ich trage Ihre Einschätzung 
hinsichtlich der Verantwortung in Richtung Bundes- und Lan-
despolitik inhaltlich mit. Ich denke der Landkreis hat somit 
seinen Teil dazu beigetragen mit Auftragsvergaben der Krise 
entgegenzuwirken.

Allerdings sollten wir auch zur Kenntnis nehmen, dass ur-
sprünglich geplante Bau- und Investitionsvorhaben gestrichen 
bzw. verschoben wurden. Ob fehlende Landesmittel oder fe-
hlender Eigenanteil des Landkreises die Ursache waren, bleibt 
unerheblich, aber das Konjunkturprogramm erhält damit den 
Geruch eines Vorzeigeprogramms auf Kosten anderer Projek-
te.

Genannt seien an dieser Stelle:
der Radweg K 513 Alperstedt – Stotternheim mit fehlen-
den 240.000 Euro Landeszuweisung und 110.000 Euro Ei-
genmittel des Landkreises;
der Radweg K 18 bei Elxleben mit 140.000 Euro;
der Radweg „Weg in die Steinzeit“ mit 150.000 Euro, davon 
60.000 Euro Eigenanteil Landkreis;
die Ortsdurchfahrt Schallenburg Tiefbau K 4 mit 130.000 
Euro, oder
220.000 Euro nicht ausgereichter Zuschüsse für die Turn-
halle in Elxleben.

Teilweise sind dies Projekte, die im nächsten Jahr zur Realisierung 
anstehen. Soviel zum Baugeschehen innerhalb des Landkreises.

Zum Verwaltungshaushalt bleibt anzumerken, meine Damen 
und Herren, dass wir es als politisch völlig verfehlt ansehen, 
wenn wie bereits in den Vorjahren und nun erneut 2009 finan-
zielle Zuweisungen des Landes im Bereich Soziale Sicherung / 
Einrichtungen der Jugendhilfe, speziell im Bereich der Jugend-
pauschale durch den Landkreis, Finanzmittel zurück verwie-
sen bzw. nicht in Anspruch genommen werden.
Hier ist der Landkreis Sömmerda die einzige unrühmliche 
Ausnahme unter allen Landkreisen und kreisfreien Städten in 
Thüringen, welcher Landesmittel der Jugendpauschale auf Gr-
und angeblich fehlender Eigenmittel bislang nicht in Anspruch 
genommen hat.
Wir fordern Sie auf, den politischen Willen aufzubringen, um 
diesen Skandal abzuändern und 2010 im neuen Haushalt eine 
Weichenstellung vorzunehmen.
Vor diesem Hintergrund und auf Basis der Empfehlung des 
Landrates haben wir als Fraktion DIE LINKE im Kreistag eine 
kritische Würdigung dieses Nachtragshaushaltes vorgenom-
men.
Wir kommen zu der Erkenntnis, dass obwohl Veränderungen 
durch das Konjunkturpaket zu Tage treten und in anderen 
Bereichen marginale kosmetische Veränderungen vorgenom-
men wurden, jedoch sich das Gesicht in seinen Grundzügen 
zum ursprünglichen Haushaltsentwurf nicht verändert hat 
und somit für uns nicht zustimmungsreif ist.

•

•
•

•

•

Sitzung Ausschuss Soziales, Gesundheit 	
und Frauenangelegenheiten

Am Dienstag, dem 19. Januar 2010, 18:15 Uhr, findet eine nich-
töffentliche Sitzung des Ausschusses Soziales, Gesundheit 
und Frauenangelegenheiten des Landkreises Sömmerda statt.
Tagungsort ist das Landratsamt Sömmerda, Medienraum, 
Bahnhofstraße 9, 99610 Sömmerda.

Die Tagesordnung lautet wie folgt:
nichtöffentlicher Teil:

Genehmigung der Niederschrift über die nichtöffentliche 
Sitzung vom 24. November 2009
Antrag der Evangelischen Regionalgemeinde Kindelbrück 
auf Gewährung eines Personal- und Sachkostenzuschuss-
es für das Evangelische Seniorenbüro Frömmstedt im 
Landkreis Sömmerda
Antrag der AIDS-Hilfe Weimar und Ostthüringen e.V. auf 
einen Personal- und Sachkostenzuschuss für die Bera-
tungsstelle Weimar
Mitteilungsvorlage: Zuwendungen und Zuschüsse gemäß 
Förderrichtlinie des Landkreises Sömmerda für Initiativen 
im Sozialen Bereich im Haushaltsjahr 2010
Anfragen und Mitteilungen in nichtöffentlicher Sitzung

-	 Änderungen bleiben vorbehalten – 

Die Sitzung wird hiermit öffentlich bekanntgemacht.

(gez. Dohndorf)
Landrat

Der Landrat informiert

Änderung bei Händlerkennzeichen

An alle Händler und Gewerbetreibenden im Landkreis denen 
rote Dauerkennzeichen (06.. .er Kennzeichen) befristet zugeteilt 
worden sind, ist seit dem 28.1 2.2009 folgendes zu beachten:
Liegt am letzten Tag der Befristung kein neuer Versicherungs-
schutz vor, erfolgt keine Fristverlängerung weiter wie bisher.
Ab dem Tag nach Ablauf der Befristung werden die Kennzei-
chen mit dem Scheinheft eingezogen und müssen erneut ge-
bührenpflichtig beantragt werden.
Beachten Sie auch bitte dabei, dass der letzte Tag der Befri-
stung nicht auf ein Wochenende oder Feiertag fällt.
Wenden Sie sich rechtzeitig an die für sie zuständige Kfz-Zu-
lassungsbehörde.

Im Auftrag
Münch,  Amtsleiter Straßenverkehrsamt

Bürgerberatung

Jeweils dienstags zwischen 16.00 und 18.00 Uhr bieten Mitar-
beiter des Landratsamtes Sömmerda (Herr Schneider, Herr 
Fiebig und Herr Doll) in der Bahnhofstraße 9 eine Bürgerbe-
ratung an. 
Es wird aber darauf hingewiesen, dass diese Bürgerberatung 
keine rechtliche Beratung nach dem Rechtsdienstleistungs-
gesetz, sondern den Bürgern eine Hilfestellung auf dem oft 
mühsamen Behördenweg ist.

Nächste Bürgersprechstunde am:
19.01.2010   Herr Fiebig                Zi. 104	 Tel. 03634/354-201

26.01.2010   Herr Schneider        Zi. 118	 Tel. 03634/354-634

02.02.2010   Herr Doll	          Zi. 214	 Tel. 03634/354-240

1.

2.

3.

4.

5.



Amtsblatt  Landkreis Sömmerda  Nr. 02  /  13.01.2010  Seite 9

Tipps zur Tonnennutzung in den Wintermonaten

Frostgeschützten Standort wählen (Hauswand, Carport, 
Garage) und gegebenenfalls vorm Leerungstag an wärme-
rem Ort auftauen bzw. den angefrorenen Inhalt vorsichtig 
von der Behälterwand lösen.

Tonnen möglichst erst am Abfuhrtag 6:00 Uhr bereitstellen.

Boden und Wände des Bioabfallbehälters sollten mit Zei-
tungspapier ausgelegt und als unterste Schicht Eierpap-
pen oder Stauchschnitt eingefüllt werden.

Nasse Abfälle abtropfen und antrocknen lassen, anschlie-
ßend in Zeitungspapier oder Papierservietten einwickeln.

Restmüll möglichst in zugebundenen Tüten in die Tonne 
geben.

Auf Trockenheit in den Tonnen achten.

VHS – aktuell 

- Frühjahrssemester 2010 –

Studie belegt: VHS macht gesünder

„Lässt sich die Verbesserung der Gesundheit durch VHS-Ent-
spannungskurse wissenschaftlich belegen?“ lautet die zentrale 
Fragestellung einer Studie, die das Uni-Klinikum Hamburg-Ep-
pendorf im Auftrag des Deutschen Volkshochschul-Verbandes 
und mit Förderung der im VdEK organisierten Ersatzkassen 
durchgeführt hat. Befragt wurden zu Kursbeginn, Kursende 
und nach 3 Monaten bundesweit über 1000 Teilnehmer/innen 
aus 132 Kursen (Yoga, Tai Chi, Qi Gong, Autogenes Training, 
Progressive Muskelentspannung). Das Ergebnis: Die Kurse 
verbessern die Gesundheitsbezogene Lebensqualität und ver-
mindern psychische und körperliche Beschwerden signifikant. 
Die Gesundheitsgewinne traten bei Männern und Frauen, 
Anfängern und Fortgeschrittenen, Jüngeren und Älteren glei-
chermaßen ein und hielten sogar nach 3 Monaten an. Wichtig 
für die positive Wirkung ist aber die regelmäßige Anwendung 
des Verfahrens. Weitere Informationen zur Studie finden Sie 
unter www.dvv-vhs.de

„Autogenes Training“ – Stresssituationen gelassen meistern

Extreme Belastungen, Ärger im Beruf und Familie, Hetze im 
Alltag führen zu Stress und können oft nicht mehr körperlich 
verkraftet werden. Autogenes Training kann mit wirksamer 
Selbstentspannung dazu beitragen, die innere Ruhe und Aus-
geglichenheit wieder herzustellen. Es dient der Aktivierung 
und Steuerung der eigenen Energien, ist eine wichtige Grund-
lage zur bewussten und erfolgreichen Lebensgestaltung. Der 
Kurs wird von den gesetzlichen Krankenkassen als Angebot 
zur Gesundheitsförderung und Vorbeugung anerkannt und 
bezuschusst!

•

•

•

•

•

•

Aktuelles aus dem Jugendamt

Erziehungsbeistand

Eine Erziehungsbeistandschaft ist eine Leistung der Jugendhil-
fe nach dem Sozialgesetzbuch (SGB) – Achtes Buch (VIII),  und 
unter dem Paragraphen § 30 SGB VIII zu finden. Diese Leistung 
kann auf dem zuständigen Jugendamt beantragt werden. 

Nach dem Gesetzestext sollen das Kind oder der Jugendliche 
bei der Bewältigung von Entwicklungsproblemen möglichst 
unter Einbeziehung des sozialen Umfeldes Unterstützung 
erfahren und unter Erhaltung des Lebensbezuges zur Familie 
seine Verselbständigung gefördert werden.

Die Erziehungsbeistandschaft zielt darauf ab,  bei Kindern und 
Jugendlichen mit ausgeprägten Problemen in verschiedenen 
Bereichen Unterstützung zu bieten. Zu diesen Bereichen 
zählen:

Entwicklungsauffälligkeiten

Beziehungsprobleme

Konflikte mit den Eltern

Schulverweigerung

Schul- /Ausbildungsprobleme

Suchtprobleme

Anzeichen für Kindesmisshandlung

Anzeichen für sexuellen Missbrauch

Trennung/Scheidung der Eltern

Wohnungsprobleme

Eine Erziehungsbeistandschaft ist eine pädagogische bzw. sozial-
arbeiterische Hilfe die in der Entwicklung junger Menschen, die 
dieses alleine oder innerhalb ihrer Familie nicht befriedigend 
lösen können, Unterstützung bietet. Die Hilfe ist lebensweltori-
entiert angelegt und betrifft die Arbeit mit der Familie und dem 
sozialen Umfeld des Kindes oder Jugendlichen.

Bei Interesse und bei Bedarf stehen jederzeit die zuständigen 
Mitarbeiter des Jugendamtes Sömmerda beratend zur Seite, 
die telefonisch unter 03634/354 133 zu erreichen sind. 

Das Abfallwirtschaftsamt informiert

Abfall- und Wertstofftonnen
 
Alle Tonnen, die ungeschützt im Freien stehen, sind im Winter 
frostgefährdet. Eine vollständige Entleerung wird durch Fest-
frieren feuchter Abfälle an den Innenwänden erschwert oder 
unmöglich gemacht. Jeder Tonnennutzer ist für die Befüllung 
und Entleerbarkeit seiner Tonnen selbst verantwortlich. Die 
Mitarbeiter der Entsorgungsfirma haben lediglich die Möglich-
keit, die Tonnen mehrmals gegen die Schüttung zu schlagen. 
Für in den Tonnen verbleibende Reste besteht kein Anspruch 
auf Schadensersatz oder nachträgliche Leerung. Kann ein 
Grundstück wegen Schnee- und Eisglätte zum Abfuhrtermin 
nicht angefahren werden, ist der nächste reguläre Leerungs-
termin zu nutzen bzw. die Tonne an befahrbarer Stelle bereit-
zustellen. 

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•
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Kursbeginn: vorauss. ab 4. März, donnerstags 18:30-19:30 Uhr

Kursdauer: 12 UE an 9 Veranstaltungstagen

Kursort: Kreisvolkshochschule Sömmerda, 
Am Rothenbach 45

Entgelt: 26,40 EUR, ermäßigt 21,12 EUR bzw. 13,20 EUR

Stressbewältigung – progressives Muskeltraining nach Jacobson
Die progressive Muskelentspannung ist eine leicht erlernbare 
und universell einsetzbare Entspannungsmethode, die Sie 
zunehmend in die Lage versetzen wird, körperliche und emo-
tionale Verspannungszustände zu kontrollieren und diesen 
Effekt auf Ihr Alltagsleben übertragen zu können. Durch die 
bewusste An- und Entspannung verschiedener Muskelgrup-
pen können Sie endlich wieder zu innerer Ruhe und Ausgegli-
chenheit finden. Der Kurs wird von den gesetzlichen Kranken-
kassen, wie Autogenes Training, anerkannt und bezuschusst!

Kursbeginn: vorauss. ab 4. März, donnerstags 19:30-20:30 Uhr

Kursdauer: 12 UE an 9 Veranstaltungstagen 

Kursort: Kreisvolkshochschule Sömmerda, 
Am Rothenbach 45

Entgelt: 26,40 EUR, ermäßigt 21,12 EUR bzw. 13,20 EUR

Indische Babymassage mit ätherischen Ölen nach Frederick 
Leboyer
- der nächste Kurs beginnt am 26. Januar (voraussichtlich 10:00-
10:45 Uhr) Für Interessentinnen stehen in diesem Kurs noch 
einige Plätze zur Verfügung. 
Babys, die regelmäßig massiert werden, zeigen größere Auf-
nahmefähigkeit, reagieren aufmerksamer und leistungs-
fähiger. Sie entwickeln bessere motorische Fähigkeiten, find-
en sich schneller in ihrer Umgebung zurecht, weinen weniger, 
sind leichter zu beruhigen und schlafen schneller ein als nicht 
massierte Kinder. Damit wirkt die Babymassage positiv auf die 
seelische, körperliche und geistige Entwicklung der Kinder. 

Der Kurs wird von Stefanie Ehrich geleitet. Frau Ehrich ist ex-
aminierte Kinderkrankenschwester und hat auf der Inten-
sivstation für Frühgeborene gearbeitet. Im täglichen Umgang 
mit der Frühchen- und Babypflege hat Sie die Babymassage 
angewandt und die erforderliche Zusatzqualifikation in der 
indischen Babymassage erworben.

Kursdauer: 6 UE an 6 Veranstaltungstagen, jeweils dienstags 
vorauss. 10:00–10:45 Uhr oder nach Vereinbarung

Kursort: Kreisvolkshochschule Sömmerda

Entgelt: 36,00 EUR, ermäßigt 28,80 EUR bzw. 18,00 EUR 

Inhalte: Einführung in die indische Babymassage 
verschiedene Massagetechniken, Fußreflex-
zonenmassage
Aromatherapie
Yogahaltungen für Kleinstkinder

–
–

–
–

Sprachen lernen an der VHS

Für das Frühjahrssemester sind an der Kreisvolkshochschule 
viele interessante Sprachkurse vorbereitet, sowohl für An-
fänger als auch Interessenten mit Kenntnissen. Nutzen Sie die 
Gelegenheit zum Spracherwerb und melden Sie sich an. Alle 
Kurse können bei einer Nachfrage von mindestens 8 Teilneh-
mern durchgeführt werden.

Englisch Spanisch Japanisch Schwedisch

Italienisch Ungarisch Chinesisch Niederländisch

Französisch Polnisch Finnisch Latein

Deutsch Russisch

Anfängerkurse für Englisch, Französisch und Spanisch werden 
zusätzlich an den VHS-Außenstellen in Gebesee, Kölleda und 
Buttstädt angeboten und bei ausreichender Nachfrage organ-
isiert.

Im Grundkurs 1 (Lernstufe A1) lernen Sie vertraute, alltägli-
che Ausdrücke und ganz einfache Sätze zu verstehen und zu 
verwenden. Sie können sich und andere vorstellen, Fragen zu 
Ihrer Person stellen und Fragen hierzu beantworten. Am Ende 
des ersten Sprachmoduls können Sie sich bereits auf einfache 
Art verständigen, wenn die Gesprächspartner langsam und 
deutlich sprechen und bereit sind, zu helfen. In den weiter-
führenden Kursmodulen werden Sie Ihre Sprachkenntnisse 
vervollkommnen. 

Für die einzelnen Kursabschnitte der Sprachkurse gelten fol-
gende Konditionen:

Kursdauer: 40 UE an 20 Veranstaltungstagen

Kurstermine: 1 x pro Woche 2 Unterrichtsstunden

Kursort: Sömmerda und Außenstellen nach Bedarf

Entgelt: 80,00 EUR, ermäßigt 64,00 EUR bzw. 40,00 EUR

Sprachkurse – 
Angebote für Interessenten mit Vorkenntnissen

Für Interessenten mit Vorkenntnissen bieten wir grundsätzlich 
die Möglichkeit der Teilnahme an einem bereits laufenden 
Kurs an. Nach Teilnahme an einer unverbindlichen Schnupper-
stunde und Beratung mit unseren Sprachdozenten können Sie 
am besten feststellen, ob der ausgewählte Kurs für Sie geeig-
net ist und Ihren Vorkenntnissen entspricht. Bereits laufende 
Sprachkurse für Interessenten mit Vorkenntnissen gibt es für 
Englisch, Deutsch und Französisch. Für den Start der Kurse für 
Spanisch, Ungarisch, Polnisch, Italienisch, Japanisch und Rus-
sisch werden noch einige Interessenten mit Vorkenntnissen 
gesucht.

online Sprachen-Einstufungstest – testen Sie Ihr Sprachniveau
Alternativ können Sie auch seit dem Herbstsemester einen 
Einstufungstest „online“  auf unserer Homepage absolvieren. 
Sie gelangen ganz einfach von unserer Startseite aus zum 
GER-Test (GER = Gemeinsamer Europäischer Referenzrahmen 
Sprachen). 

Lassen Sie mit Hilfe eines etwa 20-minütigen Tests Ihre Ken-
ntnisse der englischen, französischen, spanischen oder deut-
schen Sprache einschätzen und finden Sie so die geeignete 
Kursstufe für Ihren nächsten Kursbesuch. Sie können Ihre 
Kenntnisse der deutschen, englischen, französischen und spa-
nischen Sprache einfach und kostenlos testen. 
Versuchen Sie es einfach mal und besuchen Sie unsere 
Homepage: 	 www.vhs-soemmerda.de


